
X. Voltigieren 
Für Voltigierturniere gelten im LV Pferdesport Sachsen e.V. folgende Bestimmungen: 

 E-Gruppen sind Voltigiergruppen, deren Mitglieder im laufenden Kalenderjahr höchstens 16 

Jahre werden, Gruppenstärke 5 bis 8 Voltigierer. 

Anforderungen: A- Pflicht im Galopp, Aufsprung bleibt ohne Bewertung; statt Stütz-Abhocken 

nach innen: Stützschwung und Abgang nach innen; 

A- Kür im Schritt, Gesamtzeit: 5 Voltigierer: 9 Minuten, 6 Voltigierer: 10 Minuten, 7 

Voltigierer: 11 Minuten, 8 Voltigierer: 12 Minuten. 

Bewertung mindestens durch einen Richter VOE und einen Prüfer Breitensport oder 

Richteranwärter: Pflicht und Kür analog LK A, je eine Note für Gesamteindruck und Pferd, 

Aufsprung bleibt ohne Bewertung; Protokolle können vom Landesverband angefordert werden. 
 

 F-Gruppen sind Voltigiergruppen, deren Mitglieder im laufenden Kalenderjahr höchstens 12 

Jahre werden. Gruppenstärke 4 bis 8 Voltigierer. 

Anforderungen: A - Pflicht im Schritt, die erste Hälfte der Voltigierer zeigt den 1. Block, die 

zweite Hälfte den 2. Block, statt Stütz-Abhocken nach innen: Stützschwung und Abgang nach 

innen; Aufsprung bleibt ohne Bewertung. 

A - Kür im Schritt, Gesamtzeit: 4 Voltigierer: 7 Minuten, 5 Voltigierer 7:30 Minuten, 6 

Voltigierer: 8 Minuten, 7 Voltigierer 8:30 Minuten, 8 Voltigierer: 9 Minuten. 

Bewertung mindestens durch einen Richter VOE und einen Prüfer Breitensport oder 

Richteranwärter: Pflicht und Kür analog LK A. Kür gemäß Leistungsklasse A, 1 Note für 

Gesamteindruck, schriftliche Beurteilung, Protokolle können vom Landesverband angefordert 

werden. 
 

 Auf Verlangen müssen die Schülerausweise der Voltigierer in o. g. Wettbewerben in der 

Meldestelle vorgelegt werden. 
 

 N-Einzelvoltigierer werden im laufenden Kalenderjahr mindestens 12 Jahre und noch nicht 16 

Jahre und sind im Besitz des DVA III. Pflicht, Kür und Bewertung gemäß dem M- 

Einzelvoltigieren. Longenführer der N-Einzelvoltigierer müssen das DLA III nachweisen. 
 

 Longenführer müssen das DLA IV nachweisen. 

 Alle E- und F- Gruppen sowie N- Einzelvoltigierer sind verpflichtet, ihre erbrachten Leistungen 

zu dokumentieren. 


